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Vom kleinen Kirchenkonzert mit einer Handvoll Gästen bis zur großen Arena-Show: hunderƩausende 
Veranstaltungen im Jahr machen Musik und Kultur erlebbar. Live, vor Ort und für Millionen Menschen
aus verschiedensten gesellschaŌlichen Milieus. Damit schaffen Öffentliche Hand und KulturwirtschaŌ 
gemeinsam einen Beitrag zur kulturellen Grundversorgung, Bildung, künstlerischen Vielfalt und nicht
zuletzt zur wirtschaŌlichen Existenz der Künstlerinnen und Künstler. Die Kultur leistet gleichzeiƟg ei-
nen maßgeblichen Beitrag zur sozialen Teilhabe, zum gesellschaŌlichen Zusammenhalt und zur Stär-
kung demokraƟscher Werte.

Die Durchführung von Konzerten und Live-Veranstaltungen folgt dabei nicht den Regeln eines klassi-
schen Acht-Stunden-Tages: Der Auf- und Abbau von Bühnen, Technik und Infrastruktur erfolgt oŌ 
nachts, damit es am nächsten Tag mit den Proben oder Aufführungen weitergehen kann. Konzerte
enden spät, FesƟvals dauern mehrere Tage und beheimaten rund um die Uhr die EinwohnerschaŌ 
kleiner Städte auf Ihrem Gelände. VeranstaltungslogisƟk, Sicherheitsdienste und Technik-Teams arbei-
ten in eng getakteten, projektbezogenen Zeiƞenstern. Die Betreuung von ArƟsts auf Tourneen bedeu-
tet nicht selten einen 24-Stunden-Service.

Ein flexibles Arbeitszeitmodell ist für unsere Branche deshalb kein Luxus, sondern vor dem Hinter-
grund des FachkräŌemangels und der dramaƟsch gesƟegenen ProdukƟonskosten eine Grundvoraus-
setzung, um eine sichere und erfolgreiche KulturprodukƟon zu gewährleisten.

Die Konzert- und Veranstaltungsbetriebe brauchen deshalb eine Ausnahmeregelung im Arbeitszeitge-
setz:

 Erhöhung der täglichen Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden, unter Beibehaltung der gesetzli-
chen Ruhezeit von 11 Stunden (soweit kein Gefahrenberuf)

 Anhebung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit auf 60 Stunden, beschränkt durch
o eine Begrenzung auf 100 Stunden in zwei aufeinanderfolgenden Wochen
o eine Zeitkontenregelung samt Pflicht zum Freizeitausgleich in einer festgelegten Frist.

Diese Vorschläge orienƟeren sich an bestehenden, EU-rechtskonformen Modellen - etwa aus Öster-
reich - oder am Tarifvertrag für auf ProdukƟonsdauer beschäŌigte Film- und Fernsehschaffende (TV
FFS) in der FilmwirtschaŌ. Sie garanƟeren Rechts- und Planungssicherheit für Arbeitgeber und Be-
schäŌigte. Da unsere Branche kleinteilig, projektbezogen und in weiten Teilen nicht tarifgebunden ist, 
brauchen wir dringend eine gesetzliche Lösung jenseits klassischer SoziaIpartnerschaŌen.


